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Blatt 1

VERMÖGENSÜBERSICHTzum 31 Dezember 2022

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V. Förderung Wissenschaft und Forschung, Berlin

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

l. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Sonstige Anlagen und
Ausstattung

B. UMLAUFVERMÖGEN

l. Forderungen, sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen

II. Kasse, Bank

Geschäftsjahr
EUR

749, 00

0, 00

112.498,00

Vorjahr
EUR

1.040,00

13.541, 82

69. 105,21

113.247, 00 83.687, 03



Blatt 2

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2022

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V. Förderung Wissenschaft und Forschung, Berlin

PASSIVA

Geschäftsjahr
EUR

A. VEREINSVERMÖGEN

l. Ergebnisvorträge
1. Ergebnisvortrag allgemein

II. Jahresergebnis

B. VERBINDLICHKEITEN

1 Sonstige Verbindlichkeiten

82.710, 39

30. 536,61

0, 00

Vorjahr
EUR

65.684,54

17. 025, 85

976,64

113.247,00 83.687,03



Blatt 3

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01. 01.2022 bis 31. 12.2022

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V. Förderung Wissenschaft und Forschung, Berlin

EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR

A. IDEELLER BEREICH

l. Nicht steuerbare Einnahmen

1. Mitgliedsbeiträge
2. Zuschüsse

II. Nicht anzusetzende Ausgaben
1. Abschreibungen
2. Personalkosten
3. Reisekosten

4. Übrige Ausgaben

Gewinn/Verlust
ideeller Bereich

B. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE

l. Sonstige Zweckbetriebe 1
(Umsatzsteuerpflichtig)

1. Einnahmen aus Umsatzerlösen

2. Ausgaben für sonstige
betriebliche Aufwendungen

GewinnA/erlust
Sonstige Zweckbetriebe 1

GewinnA/erlust

Sonstige Zweckbetriebe

C. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE

l. Sonstige Geschäftsbetriebe 1

1. Einnahmen aus Umsatzerlösen

2. Ausgaben für sonstige
betriebliche Aufwendungen

GewinnA/erlust

Sonstige Geschäftsbetriebe 1

Übertrag

48. 521, 51
34. 255 90

291,00
29. 322, 94

227,26
15. 83330

82. 777, 41

45.674, 50

37. 102.91

13. 474, 50

16. 039, 81

2. 56531-

2565.31-

29.208,55

33.209, 54

4.000,99-

30. 536, 61

54. 610, 00
14. 223, 76

291,00
14. 399,61

0, 00
17. 802, 59

295,00

22. 996, 54

22. 701 54-

22. 701.54-

47. 318,25

43. 931,42

3. 386,83

17. 025, 85



Blatt 4

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01. 01. 2022 bis 31 12. 2022

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V. Förderung Wissenschaft und Forschung, Berlin

EUR

Übertrag

Gewinn/Verlust

Sonstige Geschäftsbetriebe

Geschäftsjahr
EUR

30. 536, 61

400099-

Vorjahr
EUR

17. 025, 85

JL38ß^3

D. JAHRESERGEBNIS 30.536,61 17.025,85



Blatt 5

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31. 12. 2022

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V. Förderung Wissenschaft und Forschung, Berlin

AKTIVA

Konto Bezeichnung

Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Sonstige Anlagen und
Ausstattung

415 Büroeinrichtung

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen

653 Forderungen gegenüber Aussteller
655 Forderungen aus Vereinsbereichen

Kasse, Bank
947 Berliner Bank #524131 000
948 Berliner Bank #524130200

EUR

0,00
0. 00

78.979,84
33.51816

Geschäftsjahr
EUR

749,00

0, 00

112.498,00

Vorjahr
EUR

1.040,00

6. 116, 82
7.425, 00

53. 032, 77
16. 072, 44

Summe Aktiva 113. 247, 00 83.687,03



Blatt6

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31 .12. 2022

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V. Förderung Wissenschaft und Forschung, Berlin

PASSIVA

Konto Bezeichnung

Ergebnisvortrag allgemein
1080 Ergebnisvortrag allgemein

Jahresergebnis
Jahresergebnis

Sonstige Verbindlichkeiten
1890 Umsatzsteuer nicht fällig 19%

EUR
Geschäftsjahr

EUR

82. 710, 39

30.536,61

0, 00

Vorjahr
EUR

65.684,54

17.025,85

976,64

Summe Passiva 113. 247, 00 83. 687, 03



KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01 .01.2022 bis 31. 12.2022

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V. Förderung Wissenschaft und Forschung, Berlin

Blatt?

Konto Bezeichnung

IDEELLER BEREICH

Mitgliedsbeiträge
2110 Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Eure
2120 Echte Mitgliedsbeiträge 300-1023 Euro
2121 Echte Mitgliedsbeiträge über 1 .023 Euro

Zuschüsse

2303 Sonstige Zuschüsse

Abschreibungen
2500 Abschreibungen auf Sachanlagen

Personalkosten
2551 Löhne und Gehälter

Reisekosten
2560 Reisekosten

Übrige Ausgaben
2702 Porto, Telefon
2800 Mitgliederpflege
2893 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV
2894 Rechts- und Beratungskosten
2895 Versicherungen
2900 Sonstige Kosten
2903 Nicht abziehb. VoSt (so betr Aufwand)

SONSTIGE ZWECKBETRIEBE

Einnahmen aus Umsatzerlösen
6012 12. Nationaler Fanchkongress
6014 10.NationalerFachkongress

Ausgaben für sonstige
betriebliche Aufwendungen

6310 Reisekosten
6328 Veranstaltungsabhängige Kosten
6341 Telefon, Bürobedarf
6343 Versicherungen
6364 Rechts- und Beratungskosten
6365 Anteilige Umsatzsteuerzahlungen
6366 Bankgebühren
6377 Nicht abziehb. VoSt (so betr Aufwand)

SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE

Einnahmen aus Umsatzerlösen
8000 Umsatzerlöse Aussteller 19% USt

Ausgaben für sonstige
betriebliche Aufwendungen

8314 Zinsen, Bankspesen
8325 Veranstaltungskosten
8326 Telefon, Bürobedarf

EUR

21. 896, 51
8.500,00

18.12500

Geschäftsjahr
EUR

36, 64-
11.295,34-

0, 00
1.020,47-

171,08-
2.654, 54-

655 23-

13.474, 50
000

681,78-
9. 593,47-

533,31
513,22-

3.061,40-
0,00

102,33-
^2

48.521, 51

34.255,90

291,00-

29.322,94-

227,26-

15.833,30-

13.474, 50

16. 039, 81-

29.208,55

204,66-
19. 186,95-

237,83-

Vorjahr
EUR

25. 185,00
5. 925,00

23.500,00

14. 223, 76

291,00-

14.399,61-

0, 00

0,00
14.639, 01-

1,00-
1. 160, 25-

126, 68-
1.875,65-

0, 00

0, 00
295,00

0,00
14. 260, 69-

397, 87-
380,00-

3.480, 74-
89, 84

0, 00
4.567,08-

47. 318, 25

161,90-
28.521,31-

855,74-

Übertrag 19.629,44- 63.746, 15 31.418,32



KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01. 01.2022 bis 31. 12. 2022

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V. Förderung Wissenschaft und Forschung, Berlin

BlattS

Konto Bezeichnung

Übertrag

Ausgaben für sonstige
betriebliche Aufwendungen

8327 Versicherungen
8336 Reisekosten
8375 Rechts- und Beratungskosten
8378 Anteilige Umsatzsteuerzahlungen
8382 Abziehbare Vorsteuer

EUR

19. 629, 44-

1.026,46-
1.363,56-
6. 122,80-
1. 135, 92-
3.931 36-

Geschäftsjahr
EUR

63.746, 15

33.209,54-

Vorjahr
EUR

31.418, 32

760, 04-
0, 00

6.961,46-
179, 71

6.850,68-

JAHRESERGEBNIS
Jahresergebnis 30.536,61 17. 025, 85



Vorstehender Jahresabschluss wurde von uns auf

der Grundlage der von uns geführten Bücher des

Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V.

erstellt. Die uns vorgelegten Belege sowie die

Ergebnisse der körperlichen Bestandsaufnahme

haben wir auf ihre Plausibilität beurteilt.

Berlin, den 23. Juni 2023

Althaus Drabeck Siegel
Steuerberatungsgesellschaft mbH



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Die folgenden "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" gelten für ̂Verträge ^schen_^teu_erberatem^^Ste^erbevoN^^^
S^ecuerbTratuuncgsgesel'lichaften''(im7o1gen^en~'^^^^^ und Ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich
schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

Stand Januar 2022

§ l Umfang und Ausführung des Auftrags
W Für den'Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend.

wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung ausgeführt. _
^3) De'r'Steuer berater" wird die'vom'Auftraggeber^
U'nri^ht'igkete'n "fe'^stell't', "Tst"'er 'verpfl'ichter'da'rauf" hinzuweisen: Die_Prüfung der Richtigkeit^ Vojlstandjgteit_^nd^0rtnun^maag^^^^ der

'Untei:l'agen'"und~Zahlen, msbesondereder Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn diss schriftlic^vereinbartjst.^
"'[^er" Auftrag sutenrkeine~V-oilmacht'fur"dle "Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen da^ SreJst^esond^rt^^^rteNen. ^M

w'eg^nder'AtwesenheiTdes Auftraggebere eine'Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich,
ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet. _^ ^ ^_^ ^_^ .. _"",.
r5)UBere^er"Veränderung^r Rechtslage nach AtechlusF Angelegenheit; ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber

Änderungen und die sich gegebenenfalls daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.

fl)Dwlteuw'^geatere!ss nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der A^usrahmng^Auftrags
zu/rKenntni7g"e]angenl "StiIlschweigen~zu"bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn schriftlich von dieser Verpflichtung entbindet. Die

Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses fort.
(2~) 'Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang^auch für die Mitarbeiter des SJ:_e,uerbe_ra^

DilvcerTchwre^enheiteKpflrcht"bestehVnic°ht/soweit'dre bffenlegun zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters_erforderlich^s^
D^Tteue'rterater'ist''a^ch''Tnsoweit-von-der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner
BerufshaftpHichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist. ^ _ __ _ ___ ̂ ^ ^ ^ _, __,,,
(4)Gesetzii cheAuskunfts- und Aussageverweigerungsrechtenach § 102 AO, §53StPO, § 3,83ZPO^^be^unber^hrt^ ^^^^^"DT'Steuerbe^ateFdarflerTchteTG'utach'^ schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit

di'ese"Daten"'einem"Dienstre istungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsverarbeitung zu übertragen, soweit er dieses im Rahmen eines

vorgeschriebenen Auftragsverarbeitungsvertrages auf den Datenschutz verpflichtet hat.

§13 Mtov^rks"Sl grDngtt^s Auftrags, ist der Steuerberater berechtigt Mitarbeiter und date^^^^^^^ Unternehmen hinzuzuziehen. Zur

^^^^^Z^^S^^^^S^^^S^^S^erater dafür ̂rantwo. lic., dass sie.
Ss^t^S^^^S^^^S?e;^eS^en Vettern (§ 69 StBerG) und Praxistreuhändern (§ 71 StBe^)

sich'der Datenschutzbeauftragte'mit Aufnahme seiner Tätigkeit auf das Datengeheimnis verpflichtet.

auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung^zu geben.̂ ^
tTat' dirsteuerberater di'e geltend" gemachten Mangel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mangelbeseitlgungab^so

kan^7er7uftrag^eTerauf-i<osten°des-Steuerberaters die'Mangel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen, bzw. nach seiner
Herabsetzung der'Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen^ .,. __,, _ ^ ^_, ^. _ -_. _.... ^"->. ""^^,

0"ffenb"a^ Unl ric:htig1<eit'e'n~'(z"B.-~SchreibfehIer, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit auch Dntte.n 9SSenü_be^berLchdät"^^^
So'n^i^e'M"angel'darfl 3e7'S~teuerbera1:er'Dntten"geg^^^^ mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich,

wenn berechtigte Interessen des Steuerberaters den Interessendes Auftraggebers vorgehen.

fl) Der Steuerberater haftet für eigenes sowie für das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen. _ ,,. _^_, _"^" ..".",;"^ """s,,^. ". ;,
(2) Soweit e'in"Schadenser:satzanspruch "des Auftraggebere kraft Gesetzes nicht einer kürzeren Verjährungsfrist unterliegt, veriährt er in
Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist. ... . _ ., _. ___ ... ^_____L--... -:^ ^.. -"^h"^,., ";,
(^''Die^den'AteatM"n'rund2getroffenen~Regelungeng^
^m'EinzeifaiTvertragliche Beziehungen auch zwischen dem Steuerberater und diesen ̂Personen begründet werden ̂ _ _^^_ _^ ^^ , ^
(4)"De7AnspmcTSesAuftraggebe7sgegen'den-Steuerberater auf Ereatz eines nach Abs. l fahrlässig verursachten Schadens wird auf l Mio. EUR
(in'Worten: eine Million EUR)'begrenzt. Die Haftung auf Vorsatz bleibt unberührte ^ __ _ ^__ _^"^"^^ o"";^ ""
^5) "ferner ̂'gNt''die'^estgese°tzte"H-aftungsbe^^^^ sollten diese in den schützenden Bereich eines
Mandantenverhältnisses fallen. Demnach wird § 334 BGB nicht außer Kraft gesetzt.

§16[F^lri?uter'^gdgeesb^"i ^gr9^r5kung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderiK:h^st. _Insb^sonde^ha^w
dem"Steue'rberaste7unaufgefordert'alIe'°für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig "nd s° rechtzejüg_zu^ubwgeben^
'ül'm Ste"uerberrterein"e'^gemessene BeaVbeitungsz&t'zu^ steht. Entsprechendes gilt für ü\e Unterrichtung_ e^alle^Vorg^ge^nd
Umständet die"ru7dre"Ausfü'hrung~ des Auftrags'von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und

Mitteilungen'des'Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten^^^_____^^_^ ^"", ","^",
'unterlassen,-wasdie Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfülkjngsgehilfen beeinträchtigen könnte.^

(3) Der Auftraggeber'verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung weiterzugeben, soweit
nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt. ^ ^ .. ^__... ^" ..-__«".

Setzt'"der'Steuerberate7beim Auftraggebe? in'dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpnjcMet^
H^nwei^en"d"es^Ste7erTeraters'zurInstaira tfon-und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpfNchte^u

"die Proaramme'nurTn dem vom "Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu vervielfältigen. Der Auftraggeber darf die Programme nicht
^rbreit'^n'. UDe'r'"Slteuelrbera'ter''bieibt'~Inhaber'der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der

Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.

7 Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers
3nteTläs^t"5erA uftraggebe7elTie-ih-m-nach§ 6 oder "sonstige obliegende Mitwirkung oder kommt er mitderAnnahme^de^om_Steuerberater

"Leistung:'in~" Verzug, "so' lst"der' Steuerberater "berechtigt, eine angemessene^Frist_mit der Erklärun^zu_bestimmen^^dassj^die
l'des" Vertrags'nach'A^'lauf der Frist ablehnt. Nach erfolglosem Ablauf der Frist darf der Steuerberater den vertra,9 fristlos kundigen_(^gL

'N'r.^0^. '3)". Ünbe^hrt"bleibt"der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des
Auftraggebere'entstendenen'Me'hraufwendungen "sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem
Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.



Die Vertragspartner werden die jeweils anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachten und entsPrechend Art-32At'_s^4D^VO
Ma'ßnahmene'rg'reifen', um sicherzustellen, dass ihnen unterstellte Personen personenbezogene Daten nur auf Anweisung des Verantwortlichen

"Verarbeitet und übermittelt der Auftraggeber personen bezogene Daten an den Steuerberater, so steht er dafür ein, dasserdazu nach den
anwendba"ren7ins^ datenschutzrechtlichen Bestimmungen berechtigt ist. Folgt die Berechtigung aus einer EinwilNgungdes^Betroffenen,^ stellt
der'Auftrag"geber~dem'Steu~erbe'raYer-den Nachweis der" Einwilligung'auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung. Der Auftrag9eberkannmltdem
Steuerberater'Maßnahmen zur Datensicherung vereinbaren und es diesem ermöglichen, sich über die Einhaltung dieser Vereinbarungen zu
informieren. "Im Falle eines Verstoßes stellt der Auftraggeber den Steuerberater von Ansprüchen Dritter frei.

Sofern die Voraussetzungen einer Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) vorliegen, gelten die folgenden Bestimmungen: ^
l7De'rSteue~rbera'te[:~verarbeitetpersonenbezogene Daten nur auf dokumentierte Weisung des Auftraggebers. Der Auftraggeber ist im Rahmen
dieser Auftragsvera'rbeitung'für'die "Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Datenschut?gesetze, insbesondere für die Rechtmaßic
Datenweitergab'e"an'den" Steuerberater, sowie für die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung allein verantwortlich (»Verantwortlicher« im Sinne
des Art. 4 Nr. 7 DS-GVO).
2. Den Steuerberater treffen im Rahmen derAuftragsverarbeitung die folgenden Pflichten:
a.'"Der^s1:eue~rbe7aTer "wird'in 'seinem "Verantwortungsbereich'die in'nerbetriebliche Organisation so gestalten, dass _sie den besonderen
Anforderungen'des'Datenschutzes'gerecht wird. Er wird technische und organisatorische Maßnahmen zum ansemessenen^Schutz de^rDaten^des
Auftrag'geb^re'treffen,"die-den-AnfOTderungen der Datenschutz-Grundverordnung (Art. 32 DS-GVO) 9enü9en.^DerSteuerteraterhattechnJsche
und'o^a'nisatonsche'MTaßnahmen "zu "treffen, die die VertrauHchkeit, Integrität/Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme un^D^
Z'usamm'enhang'mit'der'Verarbeitung auf Dauer sicherstellen. Der Auftraggeber tragt die Verantwortung dafür, dass diese^fürdie^Riakender^zu
verarbeitenlden°Daten ein'angemessenes Schutzniveau bieten. Der Steuerberater gewährleistet, ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung der

Wirksamkeit der" technischen"und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung einzusetzen (Art. 32 Abs. l

b" Der'Steuerberater gewährleistet, dass es den mit der Verarbeitung der Daten des Auftraggebers befassten Mitarbeitern und anderen für den
Steuerb'erater'tati'gen Personen'untersagt ist, die Daten außerhalb der Weisung zu verarbeiten. Ferner^gewährleistet der Steuerberater'_dass_sich
die"'zur"Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen
gesetzlichen'"Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Die Vertraulichkeits-/ Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des
Vertragsverhältnlsses fort.
c.'Der Steuerberater nennt dem Auftraggeber einen Ansprechpartner für im Rahmen des Vertrages anfallende Datenschutzfragen.
d. Nach Ende des Vertragsverhältnisses kann der Auftraggeber die Übergabe der vertragsgegenstandlichen Daten verlangen.
e.''Im^lFalle~~ern ~er'fnansp~ruchnahme'desAufl:raggebers'durch eine betroffene Person hinsichtlich etwaiger Ansprüche nach Art. 82 DS-GVO,

verpflichtet sich der Steuerberater den Auftraggeber bei der Abwehr des Anspruches im Rahmen seiner Möglichkeiten zu unterstützen.
3. Den Auftraggeber treffen im Rahmen der Auftragsverarbeltung die folgenden Pflichten:
a.''Der'Auftra'g'g'eber'hat den Steuerberater unverzüglich und vollständig zu informieren, wenn er in den Auftragsergebnissen Fehler oder
Unregelmäßigkeiten bzgl. datenschutzrechtlicher Bestimmungen feststellt. _ ......... _ . _.,,. _. _".. . ^ ". ̂  ^"^ "",
b."im'Faile~e'merYnanspruchnahme des Auftraggebers durch'eine betroffene Person hinsichtlich etwaiger Ansprüche nach Art. 82 DS-GVO, gili
Abs. 3 Nr. 2e entsprechend.
c.'Der Auftraggeber nennt dem Steuerberater den Ansprechpartner für im Rahmen des Vertrages anfallende Datenschutzfragen.
4. Wendet sich eine betroffene Pereon mit Forderungen zur Berichtigung Löschung oder Auskunft an den Steuerberater, wirf der_Steuerberater die
betroffene Person an den Auftraggeber verweisen, sofern eine Zuordnung an den Auftraggeber nach Angaben der betroffenen Pereon mo9NchJst
und'leitelt'den''Antrag~der'betroffenen Person unverzüglich an den Auftraggeber weiter. Der Steuerberater haftet nicht, wenn das Ersuchen

betroffenen Person vom Auftraggeber nicht, nicht richtig oder nicht fristgerecht beantwortet wird.
5"De'rSteuerbe7ater~weist dem Auftraggeber die Einhaftung der In diesem Vertrag niedergelegten Pachten mit geeigneten Mitteln nach.
6. Sollten"i'm Einze'ifaIlTnspektlonen durch den Auftraggeber oder einen von diesem beauftragten Prüfer erforderlich sein, werten diese^zu den
übirch'enlGeschaftsze1'ten'ohne"S*törung~des Betriebsabläufs nach Anmeldung unter Berücksichtigung einer angemessenen Vorlaufzeit durchgeführt.

De'r~"Steuert:ierater" darf" diese von der vorherigen Anmeldung mit angemessener Vorlaufzeit und von der Unterzeichnung einer
Verschwiegenhleitserkra~rung-hmsichtTich-der Daten anderer Kunden und der" eingerichteten technischen und organisatorlschen^Maßn^ahmen
abhangig''m~"achen^''SoNte"der'durch den Auftraggeber beauftragte Prüfer in einem Wettbewerbsverhältnis zu dem_Steuerberater stehen^ hat der
Ste'ue'rb^rater'gegen" diesen ein Einspruchsrecht. Für die Unterstützung bei der Durchführung einer Inspektion darf der Steuerberater eine
Vergutung'verlangen. Der Aufwand einer Inspektion ist für den Steuerberater grundsätzlich auf einen Tag pro Kalenderjahr begrenzt.

Fl5' Der'Auftrag^eber wTrd'darauf hingewiesen, dass statt der gesetzlichen Vergütung per Textform auch eine höhere oder niedri9ere_ve^u^n9
ve'reTnbart'weFden'"kann. " (Hinweis nach § 4'Abs. 4 StBVV). 'Dabei ist zu beachten, dass eine niedrigere Gebühr nur in außergerichtlichen
Angeie'genheiten" vereinbart werden ~darir Wird keine abweichende Verembarung getroffen, bemisst sich die Vergütung (Gebühren und
Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG.^ _ ^ _ ^^ ^^^
(2yFu'r-Tätigkei'ten, die in der Vergütungsverordnung oder der Vereinbarung keine Regelung erfahren, gilt die übliche Vergütung (§ 612 Aus.

('3y~'Elne"Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Forderungen zulässig.

Der'Vertrag endet durch Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Dervertra9
endet'"nich'tdu'rch'cien Tod, 'durch'den Eintritt der GeschaftsunfahFgkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.

"Der'Vertrag ka'nn - wenn und soweit er einen Dienstvertrag im Sinne der § 611, §675 BGB daretellt -_von jedem^ Vertragspartner
außerordentlich''nach Maßgabe des § 627 BGB gekündigt werden; die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Soweit im Einzelfal^hiervon
abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftra9^ebel'aus9ehandi9twerdens0"^
(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von R_schtsveriusten des Auftra99eb^rsJ"^elte^l_F, al[,, n°^h
d'i'ejen'igen-Han'diungen-vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlangerungsantrag bei drohendem Fristablauf).
Auch für diese Handlungen haftet der Steuerberater nach § 5.

"Dei-'St'euerberater Fst verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus
Geschaftsbesorgung'erra ngt, ''nach Ausgleich aller'offenen Rechnungen herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verPflichtet'__dem
Auftraggeber~die-erforderlich'en Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft

Mft" Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die bei ihm zur Ausführung des Auftrags eingesetzten
batenverarbeitungsprogramme einschließlich ang^^^^ Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. von der
Festplatte zu löschen.
(6) Nach Beendigung des Mandatsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

§ 11 Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags ,.__ ^. "..__._" _.. ^ ^. " ^-""^ c",.,";^ ;.
Indet'der'Auftragvor'seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im
iinzeifall'hiervon" abgewichen werden "soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber
ausgehändigt werden soll.

§ 12 Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort
W Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
(2) Erfüliungsort ist'der Ort der berufl'lchen Niederlassung bzw. der Ort der weiteren Beratungsstelle, wenn der Auftraggeber Kaufmann ist.

S 13 Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit, Änderungen und Ergänzungen ,"., "",_" ,._
('l. )-~Falls-einzelne Bestimmungen" dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit
Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe
kommt.
(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform.


